
Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Herr Abgeordneter Gysi, ich kam nicht dazu, Sie zu fragen, 
ob Sie eine Antwort erlauben, weil der Beifall so stark war.

(Heiterkeit)

Thierse (SPD):

Herr Gysi, kann ich Sie als Juristen fragen, stellvertretend 
für einen anderen, der nicht antworten wollte: Halten Sie es für 
möglich, daß Ihre juristische Interpretation, Ihre verfassungs
rechtliche Interpretation des Artikels 23 und auch der Wirksam
keit des Beitritts nach diesem Artikel nur eine von möglichen 
ist und daß es auch andere gibt, oder halten Sie nur die von Ih
nen und Ihren Kollegen vorgetragene für die alleinseeligma- 
chende und allein mögliche?

Dr. Gysi (PDS):

Es ist so: Sie können sich immer darauf verlassen, daß es zu 
einem juristischen Problem bei zwei Juristen etwa drei Mei
nungen gibt.

(Beifall bei der PDS)

Das Problem ist nur, daß man natürlich versuchen muß, 
Rechtsakte und Gesetze so zu gestalten, daß wenigstens die 
Gefahren dafür so gering wie möglich gestaltet werden, daß es 
sich letztlich um verfassungs- oder grundgesetzwidrige Akte 
handelt.

Ich möchte das gern nutzen, um Sie auf ein wirkliches juristi
sches Problem hinzuweisen: Sehen Sie, der Bundestag ist nicht 
befugt, Wahlen für die DDR auszuschreiben; die Volkskammer 
ist nicht befugt, Wahlen für die Bundesrepublik auszuschrei
ben. Das ist eindeutig. Deshalb gehen auch die Vorstellungen 
im Entwurf des Wahlgesetzes nicht. Wir können ja nicht festle
gen, wieviel Abgeordnete das gesamtdeutsche Parlament hat 
usw. Jetzt kommt das Problem: Daran sehen Sie schon - das 
hängt auch mit meinen Bedenken zum Artikel 23 zusammen -: 
Im Grunde genommen müßten Sie erst eine Einigung schaffen 
mit einer verfassunggebenden Versammlung, und nach Bestä
tigung der Verfassung könnten gesamtdeutsche Wahlen ausge
schrieben werden.

(Beifall bei PDS und Bündnis 90/Grüne - Zuruf 
von der PDS: Sehr wahr!)

Wenn Sie diesen Weg vermeiden wollen und den Beitrittsweg 
gehen wollen, bleiben Ihnen nur die getrennten Wahlgebiete. 
Meines Erachtens wäre eine andere Wahl unzulässig, weil eine 
andere Wahl dazu führen würde, daß direkt oder indirekt ent
weder der Bundestag über die Wahlen in der DDR oder die 
Volkskammer über die Wahlen in der BRD entscheidet. Das 
geht nicht vor der Vereinigung. Also kann nur die Volkskam
mer entscheiden, wie in der DDR gewählt wird, der Bundestag 
kann entscheiden, wie in der Bundesrepublik gewählt wird, 
und das kann man dann zu einem gesamtdeutschen Parlament 
zusammenfügen. Wie lange das dann Bestand hat, wie lange 
die Legislaturperiode dauert usw., das sind dann Fragen an das 
gesamtdeutsche Parlament, das darüber beschließen kann. Al
les andere ist sowohl völkerrechtlich als auch staatsrechtlich 
höchst bedenklich.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:
Es gibt noch eine zweite Wortmeldung. Sind Sie bereit?

Dr. Heltzig (SPD):
Herr Gysi, wenn Sie die Möglichkeit hätten, nicht nur das Ge- 

zetere, sondern auch das Procedere zu bestimmen, mit anderen 
Worten, wenn Sie die Möglichkeit hätten, den zweiten Staats
vertrag auszuhandeln, der auch Einigungsvertrag genannt 
wird, würden Sie dann den Grundsatz akzeptieren, die deut
sche Einheit nicht nur so gut wie nötig, sondern so gut wie 
möglich zu gestalten?

Dr. Gysi (PDS):

So gut wie möglich ist mir lieber als so gut wie nötig. Das 
klingt so ein bißchen nach Mindestmaß. Ich möchte schon, daß

ein Maximum an Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und sozialer 
Sicherheit herauskommt, wenn es geht, sogar noch kulturelles 
Niveau.

(Beifall bei PDS, SPD und Bündnis 90/Grüne)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Ich danke dem Abgeordneten Gysi und gebe das Wort dem 
Abgeordneten Goepel von der Fraktion DBD/DFD.

Dr. Goepel für die Fraktion DBD/DFD:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Beitritt der 
DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes gemäß Artikel 
23 des Grundgesetzes ist für unsere Fraktion aus heutiger Sicht 
ein logischer und notwendiger Schritt, logisch vor allem, weil 
im Zusammenhang mit der Währungs-, Wirtschafts- und So
zialunion durch dieses Parlament bereits eine Vielzahl von Ge
setzen verabschiedet wurde, deren verfassungsrechtliche 
Grundlage ohne Zweifel das Grundgesetz darstellt; notwendig 
deshalb, weil der gesamte weitere Prozeß der Vereinigung der 
beiden deutschen Staaten einen einheitlichen und eindeutigen 
Verfassungs- und Rechtsrahmen fordert. Nach unserer Über
zeugung gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine andere ak
zeptable Alternative mehr, als das Grundgesetz für die BRD zu 
dieser verfassungsrechtlichen Grundlage zu machen. Von die
ser prinzipiellen Position ausgehend ist heute eigentlich nur 
noch die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für den Beitritt 
der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes zu beant
worten.

Im Antrag der Fraktion Die Liberalen werden eine Reihe trif
tiger Gründe für diesen Beitritt angeführt. Nicht alle diese 
Gründe stehen in schlüssigem Zusammenhang mit dem vorge
schlagenen Termin 1. Dezember 1990. So ist es für mich keines
wegs einleuchtend, inwiefern mit der jetzigen Beitrittserklä
rung zum vorgeschlagenen Termin die Stabilität in unserem 
Lande gefördert werden könnte. Insbesondere die wirtschaftli
che Situation erfordert doch wohl ganz andere Maßnahmen, 
auf die ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen möchte, als 
diesen doch weitgehend formalen Beschluß der Volkskammer.

(Beifall bei der PDS)

Konsequenzen aus der Terminfestlegung würden sich auch aus 
der Durchführung der gesamtdeutschen Wahlen ergeben. Er
folgt der Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes vor 
diesen Wahlen, so ist damit definitiv die Anwendung eines ein
heitlichen Wahlrechts in beiden Teilen Deutschlands verbun
den. Die unterschiedlichen Standpunkte in dieser Frage sind 
allgemein bekannt. Unsere Fraktion ist der Auffassung, daß 
diese Wahl in getrennten Wahlgebieten durchgeführt werden 
sollte, um nicht von vornherein für einige Parteien nahezu un
überwindliche Hindernisse für deren Repräsentanz im künfti
gen deutschen Parlament aufzurichten. Wir halten es deshalb 
für unbedingt erforderlich, vor einer Festlegung des Beitritts
termins, den Wahlmodus endgültig zu klären.

Ein weiteres bisher noch ungeklärtes Problem besteht in der 
Festlegung der Regierungsverantwortung für das Gebiet der 
DDR für den Zeitraum zwischen der Wahl des gesamtdeut
schen Parlaments und der Bildung der gesamtdeutschen Regie
rung. Auch wenn wir davon ausgehen, daß die Länderregierun
gen bereits in vollem Umfange arbeitsfähig sind, wird es in der 
Zwischenzeit nicht weniger auf zentraler Ebene zu lösende Pro
bleme geben. Es muß also eindeutig geklärt werden, wer diese 
Verantwortung für das Territorium der DDR ausübt. Richtig 
wäre nach meiner Auffassung, wenn dafür die bis zum Wahltag 
bestehende DDR-Regierung zuständig ist. Der Rechtsrahmen 
für ihre Tätigkeit sollte sich aus den bis dahin von der Volks
kammer beschlossenen Gesetzen ergeben. Diese stimmen be
reits prinzipiell mit den Normen des Grundgesetzes überein. 
Eine vorherige formalrechtliche Übernahme des Grundgeset
zes ist folglich auch nicht unbedingt erforderlich.

Diese und eine ganze Reihe weiterer wichtiger Probleme, auf 
die ich hier nicht eingehen möchte, hängen unmittelbar mit der 
Ausarbeitung des Einigungsvertrages zusammen. Wir würden 
es deshalb für angebracht halten, in Verbindung mit diesem 
Vertrag auch den Beitrittstermin der DDR zum Geltungsbe-
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